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Jahresabschllisse 2014
der LVR-Kliniken, der LVR-Krankenhauszentralwascherei, der LVR-HPH-Netze,
der LVR-Jugendhilfe Rheinland sowie LVR-InfoKom

Bekanntmachung des Landschaftsverbandes Rheinland
vom 22. Januar 2016

Die Landschaftsversammlung Rheinland hat in Ihrer Sitzung am 11. Dezember 2015 die Jahresab-
schllisse 2014 der LVR-Kliniken und der LVR-Krankenhauszentralwascherei, die Jahresab-
schliisse 2014 der LVR-HPH-Netze, den Jahresabschluss 2014 der LVR-Jugendhilfe Rheinland
sowie den Jahresabschluss 2014 von LVR-InfoKom festgestellt und Uber die Verwendung des
Gewinns oder die Behandlung des Verlustes wie folgt beschlossen:

1
Verwendung der Bilanzergebnisse der LVR-Kliniken und der LVR-Krankenhauszentralwa-
scherei
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11
LVR-Klinik Bedburg-Hau

Mit dem Jahresfehlbetrag zum 31. Dezember 2014 in Héhe von EUR 135.245,47 zuziglich des
Gewinnvortrages von EUR 67.754,14 sowie einer Entnahme aus der zweckgebundenen Riicklage
in Hohe von EUR 627.262,63 wird ein Betrag von EUR 559.771,30 der Gewinnricklage zugefuhrt.

1.2
LVR-Klinik Bonn

Aus dem Jahrestiberschuss zum 31. Dezember 2014 in Hohe von EUR 481.349,43 und einer Ent-
nahme aus der zweckgebundenen Riicklage in Héhe von EUR 186.786,88 (davon EUR 72.119,26

flir den Bereich MaBregelvollzug) werden EUR 634.136,31 der gebundenen Gewinnrlicklage und
EUR 34.000,00 der anderen Gewinnriicklage zugefihrt.

1.3
LVR-KIlinik Diiren

Aus dem Jahresuberschuss zum 31. Dezember 2014 in Hohe von EUR 209.363,30 zuzlglich des
Gewinnvortrages in Héhe von EUR 431.620,08 sowie einer Entnahme aus der Riicklage in Hohe
von EUR 154.907,82 wird der Gewinnrlcklage ein Betrag von EUR 310.000,00 und der Betriebs-
mittelriicklage ein Betrag von EUR 20.000,00 zugeflhrt. Der verbleibende Bilanzgewinn in Hohe
von EUR 465.891,20 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

1.4
LVR-Klinikum Diisseldorf

Mit dem Jahresfehlbetrag zum 31. Dezember 2014 in H6he von EUR 766.581,97 zuzliglich des
Gewinnvortrages in Héhe von EUR 62.081,37 sowie einer Enthahme aus der zweckgebundenen
Ricklage in Hohe von EUR 911.624,20 wird ein Betrag in Héhe von EUR 20.000,00 der Gewinn-
ricklage zugefihrt. Der verbleibende Bilanzgewinn in Hohe von EUR 187.123,60 wird auf neue
Rechnung vorgetragen.
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1.5
LVR-Klinikum Essen

Aus dem Jahresiberschuss zum 31. Dezember 2014 in Hohe von EUR 38.424,50 zuzlglich des
Gewinnvortrages in Hohe von EUR 158.423,81 und einer Entnahme aus der zweckgebundenen
Ricklage in Hohe von EUR 146.539,81 wird ein Bilanzgewinn in Héhe von EUR 343.388,12 erzielt.
Der Bilanzgewinn in Héhe von EUR 343.388,12 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

1.6
LVR-KIlinik Kéln

Aus dem Jahresiberschuss zum 31. Dezember 2014 in Hohe von EUR 50.215,81 zuzlglich einer
Entnahme aus der zweckgebundenen Riicklage in Hohe von EUR 76.674,92 wird ein Betrag in
Hohe von EUR 77.297,48 der Gewinnricklage zugefuhrt. Der verbleibende Bilanzgewinn in Hohe
von EUR 49.593,25 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

1.7
LVR-Klinik Langenfeld

Aus dem Jahresiberschuss zum 31. Dezember 2014 in Hohe von EUR 198.791,18 zuzliglich des
Gewinnvortrages in Héhe von EUR 251.346,50 wird ein Betrag in Héhe von EUR 33.797,00 der
Gewinnrucklage zugefuhrt. Der verbleibende Bilanzgewinn in Hohe von EUR 416.340,68 wird auf
neue Rechnung vorgetragen.

1.8
LVR-Klinik Ménchengladbach

Aus dem Jahresiberschuss zum 31. Dezember 2014 in Hohe von EUR 50.331,11 zuzlglich einer
Entnahme aus der Ricklage in Héhe von EUR 12.257,84 wird ein Betrag in Hohe von
EUR 62.588,95 der Gewinnrlicklage zugefuhrt.

1.9
LVR-KIlinik Viersen
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Aus dem Jahrestiberschuss zum 31. Dezember 2014 in H6he von EUR 637.021,81 zuzlglich einer
Entnahme aus der Ricklage in Hohe von EUR 93.609,93 wird ein Betrag in Hohe von
EUR 730.631,74 der Gewinnriicklage zugefihrt.

1.10
LVR-KIlinik fiir Orthopadie Viersen

Aus dem Jahresiberschuss zum 31. Dezember 2014 in Hohe von EUR 87.810,33 zuzlglich einer
Entnahme aus der Ricklage in Héhe von EUR 86.959,71 wird ein Betrag in Hohe von

EUR 22.029,48 der Gewinnrlicklage zugefihrt. Unter Berlicksichtigung dieser Betrage ergibt
sich ein verbleibender Uberschuss von EUR 152.740,56, der den Bilanzverlust zum 31. Dezember
2013 in HOohe von EUR 152.740,56 deckt.

1.1
LVR-Krankenhauszentralwascherei

Aus dem Jahrestiberschuss zum 31. Dezember 2014 in H6he von EUR 22.850,68 zuziiglich eines
Gewinnvortrages in Hohe von EUR 1.821,69 wird ein Bilanzgewinn in Héhe von EUR 24.672,37
ausgewiesen. Der Bilanzgewinn in Hohe von EUR 24.672,37 wird auf neue Rechnung vorgetra-
gen.

2
Verwendung der Bilanzergebnisse der LVR-HPH-Netze

2.1
LVR-HPH-Netz Niederrhein

Aus den vorhandenen Gewinnrlicklagen wird ein Betrag in Hohe von 62.539,85 EUR entspre-
chend den Abgangen und Abschreibungen auf das eigenfinanzierte Anlagevermdgen entnom-
men. Zusammen mit dem Jahrestiberschuss 2014 von 6.934,43 EUR und dem Gewinnvortrag
des Vorjahres von 68.354,59 EUR, also insgesamt 137.828,87 EUR, wird ein Betrag von
70.000,00 EUR in die allgemeine Investitionsriicklage und ein Betrag von 1.476,65 EUR in die
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Versorgungsricklage nach EFOG eingestellt. Der verbleibende Bilanzgewinn 2014 von
66.352,22 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.2
LVR-HPH-Netz Ost

Mit dem Jahresfehlbetrag in Hohe von -578.606,64 EUR sowie dem Gewinnvortrag von
63.983,27 EUR zuzuglich einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rucklage in Héhe von
520.000 EUR wird ein Betrag in Hohe von 2.205,33 EUR in die Pensionsrucklage nach EFOG ein-
gestellt. Der verbleibende Bilanzgewinn 2014 von 3.171,30 EUR wird auf neue Rechnung vorge-
tragen.

2.3
LVR-HPH-Netz West

Aus dem Jahresfehlbetrag zum 31. Dezember 2014 in Hohe von -895.323,01 EUR sowie dem Ge-
winnvortrag von 48.634,25 zuzuglich einer Entnahme aus der zweckgebundenen Ruicklage in
Hoéhe von 850.000 EUR, wird ein Betrag von 1.784,73 EUR in die Pensionsricklage nach EFOG
eingestellt. Der verbleibende Bilanzgewinn 2014 von 1.526,51 EUR wird auf neue Rechnung vor-
getragen.

3
Verwendung des Bilanzergebnisses der LVR-Jugendhilfe Rheinland

Das Jahresdefizit in Hohe von 35.154,49 € wird mit dem Gewinnvortrag der Vorjahre verrechnet.

4
Verwendung des Bilanzergebnisses von LVR-InfoKom

Der Bilanzgewinn (Jahresliberschuss zuzliglich Entnahme aus der Gewinnriicklage) des Eigen-
betriebes LVR-InfoKom zum 31. Dezember 2014 in Hohe von 1.507.987,11 Euro wird in eine Ge-
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winnricklage eingestellt, um fir zuklnftige Belastungen durch Ersatz- und Neuinvestitionen und
weitere in diesem Sachzusammenhang entstehende Kosten, Vorsorge zu treffen.

Die abschlieBenden Vermerke der Gemeindepriifungsanstalt Nordrhein-Westfalen iber die Jah-
resabschlussprifungen werden nachfolgend wiedergegeben:

LVR-Klinik Bedburg-Hau
AbschlieBender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlusspriifer der LVR-KIlinik Bedburg-
Hau. Zur Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung zum 31. Dezember 2014 hat sie sich der
Wirtschaftspriifungsgesellschaft Curacon GmbH, Diisseldorf, bedient.

Diese hat mit Datum vom 31. Marz 2015 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Be-
statigungsvermerk erteilt.

.Bestatigungsvermerk des Abschlusspriifers

Wir haben den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den Lagebericht der LVR-KIlinik Bedburg-
Hau, nach KHG und der GemKHBYO NRW fir das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember
2014 und den entsprechend § 19 GemKHBVO NRW sowie § 25 EigVO NRW erstellten Lagebericht
gepruft. Durch § 30 KHGG NRW und § 21 GemKHBVYO NRW wurde der Priifungsgegenstand er-
weitert. Die Prufung erstreckt sich daher insbesondere auf die zweckentsprechende, sparsame
und wirtschaftliche Verwendung der Férdermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchfiihrung
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtli-
chen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV sowie die Verwendung der Fordermittel nach
§ 18 Abs. 1 KHGG NRW liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Klinik. Unsere
Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefiihrten Prifung eine Beurteilung Uber
den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfliihrung, Uber den Lagebericht sowie Uber
den erweiterten Priifungsgegenstand nach § 30 KHGG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprifung nach § 3177 HGB und § 30 KHGG NRW unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ord-
nungsmaBiger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und
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durchzufliihren, dass Unrichtigkeiten und VerstéBe, die sich auf die Darstellung des durch den
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchflihrung und durch den
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt wer-
den kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Priifungsgegenstandes nach
§ 30 KHGG NRW i. V. m. § 21 GemKHBVO NRW ergeben, erfullt wurden. Bei der Festlegung der
Prifungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit und Uber das wirtschaft-
liche und rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen iber mogliche Fehler berlicksich-
tigt.

Im Rahmen der Prifung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems sowie Nachweise fir die Angaben in Buchfiihrung, Jahresabschluss und Lage-
bericht Giberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung umfasst die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der ge-
setzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinreichend sichere
Grundlage fur unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prifung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchfilhrung und des Lagebe-
richts hat zu keinen Einwendungen gefiihrt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und vermittelt
unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchflihrung ein den tatsachlichen Verhalt-
nissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht
steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage der Klinik, LVR-Klinik Bedburg-Hau, Bedburg-Hau, und stellt die Chancen und Risiken der
zukUnftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prufung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der For-
dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen gefuhrt.”

Die GPA NRW hat den Prifungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft Curacon GmbH aus-
gewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefiihrt. Sie kommt dabei zu folgen-
dem Ergebnis:
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Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprifers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung geman § 3 der Verordnung Uber die Durchfiihrung der Jahresabschlusspriifungen bei Ei-
genbetrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht
erforderlich.

Herne, den 15. Dezember 2015

GPA NRW Siegel der
Im Auftrag Gemeindeprufungsanstalt
gez. Nordrhein-Westfalen

Helga Giesen

LVR-Klinik Bonn
AbschlieBender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprifer der LVR-KIlinik Bonn. Zur
Durchfihrung der Jahresabschlussprifung zum 31. Dezember 2014 hat sie sich der Wirtschafts-
prifungsgesellschaft BDO AG, Koln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 29. Mai 2015 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Besta-
tigungsvermerk erteilt.

,Bestatigungsvermerk des Jahresabschlusspriifers

Wir haben den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - der LVR-KIlinik Bonn, Bonn, nach KHG unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den
Lagebericht der Klinik flr das Geschaftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 gepriift.
Durch § 30 KHGG NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO NRW wurde der Prufungsgegenstand
festgelegt. Die Priifung erstreckt sich daher insbesondere auf die zweckentsprechende, sparsa-
me und wirtschaftliche Verwendung der Férdermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchflih-
rung und die Aufstellung des Jahresabschlusses und Lageberichts nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV sowie die Verwendung der Fordermittel
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liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundla-
ge der von uns durchgefiihrten Priifung eine Beurteilung Uiber den Jahresabschluss unter Einbe-
ziehung der Buchfiihrung und tber den Lagebericht sowie Uber den Prifungsgegenstand nach §
30 KHGG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprifung nach § 30 KHGG NRW i. V. m. § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftspriifer (IDW) festgestellten Grundsatze ordnungsmagi-
ger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Priifung so zu planen und durchzufthren,
dass Unrichtigkeiten und VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmagiger Buchfiihrung und durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichen-
der Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob
die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Priifungsgegenstandes nach § 30 KHGG
NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO NRW ergeben, erflllt werden. Bei der Festlegung der
Prifungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit und Uber das wirtschaft-
liche und rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen iber mogliche Fehler berlicksich-
tigt. Im Rahmen der Prifung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems sowie Nachweise fir die Angaben in Buchfiihrung, Jahresabschluss und Lage-
bericht Uberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prufung umfasst die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der ge-
setzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinreichend sichere
Grundlage fiir unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prifung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchfilhrung und des Lagebe-
richts hat zu keinen Einwendungen gefihrt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und vermittelt
unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchflhrung ein den tatsachlichen Verhalt-
nissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht
steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zukiinftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prifung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der For-
dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen gefihrt.”
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Die GPA NRW hat den Prifungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft BDO AG ausgewer-
tet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefihrt. Sie kommt dabei zu folgendem Er-
gebnis:

Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprifers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung geman § 3 der Verordnung Uber die Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung bei Eigen-
betrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

Herne, den 15. Dezember 2015

GPA NRW Siegel der
Im Auftrag Gemeindeprifungsanstalt
gez. Nordrhein-Westfalen

Helga Giesen

LVR-KIlinik Diiren

AbschlieBender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprifer der LVR-KIinik Diren. Zur
Durchfiihrung der Jahresabschlusspriifung zum 31. Dezember 2014 hat sie sich der Wirtschafts-
prifungsgesellschaft BDO AG, Kdln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 29. Mai 2015 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Besta-
tigungsvermerk erteilt.

,Bestatigungsvermerk des Abschlusspriifers

Wir haben den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - der LVR-KIinik Diren, Duren, nach KHG unter Einbeziehung der Buchfihrung und den
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Lagebericht der Klinik fir das Geschaftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 und den
entsprechend § 19 GemKHBVO NRW sowie § 25 EigVO NRW erstellten Lagebericht gepriift.
Durch § 30 KHGG NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO NRW wurde der Prifungsgegenstand
festgelegt. Die Prifung erstreckt sich daher insbesondere auf die zweckentsprechende, sparsa-
me und wirtschaftliche Verwendung der Férdermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchflih-
rung und die Aufstellung des Jahresabschlusses und Lageberichts nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV sowie die Verwendung der Foérdermittel
liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundla-
ge der von uns durchgefihrten Prifung eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss unter Einbe-
ziehung der Buchfiihrung und lber den Lagebericht sowie Uber den Prifungsgegenstand nach §
30 KHGG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprifung nach § 30 KHGG NRW i. V. m. § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ord-
nungsmagiger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und
durchzufiihren, dass Unrichtigkeiten und VerstéBe, die sich auf die Darstellung des durch den
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfliihrung und durch den
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt wer-
den kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Priifungsgegenstandes nach

§ 30 KHGG NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO NRW ergeben, erflllt wurden. Bei der Fest-
legung der Prifungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit und tUber das
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen liber moégliche Fehler be-
rucksichtigt. Im Rahmen der Prifung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen
internen Kontrollsystems sowie Nachweise fur die Angaben in Buchfiihrung, Jahresabschluss
und Lagebericht Gberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Priifung umfasst die
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen
der gesetzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinreichend sichere
Grundlage flr unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prifung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchfilhrung und des Lagebe-
richts hat zu keinen Einwendungen gefihrt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und vermittelt
unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfiihrung ein den tatsachlichen Verhalt-
nissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht
steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zukiinftigen Entwicklung zutreffend dar.
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Die Priifung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der For-
dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen gefihrt.”

Die GPA NRW hat den Prifungsbericht der Wirtschaftspriifungsgesellschaft BDO AG ausgewer-
tet und ein Analyse anhand von Kennzahlen durchgefuhrt. Sie kommt dabei zu folgendem Er-
gebnis:

Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprifers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung geman § 3 der Verordnung lber die Durchfiihrung der Jahresabschlusspriifung bei Eigen-
betrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

Herne, den 15. Dezember 2015

GPA NRW Siegel der
Im Auftrag Gemeindeprifungsanstalt
gez. Nordrhein-Westfalen

Helga Giesen

LVR-Klinikum Dilisseldorf

AbschlieBender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlusspriifer des LVR-Klinikum Dissel-
dorf, Kliniken der Heinrich-Heine-Universitat Diisseldorf. Zur Durchflihrung der Jahresab-
schlussprifung zum 31. Dezember 2014 hat sie sich der Wirtschaftsprufungsgesellschaft BDO
AG, KoIn, bedient.

Diese hat mit Datum vom 29. Mai 2015 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Besta-
tigungsvermerk erteilt.
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,Bestatigungsvermerk des Abschlusspriifers

Wir haben den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - des LVR-Klinikum Dusseldorf — Kliniken der Heinrich-Heine-Universitat Disseldorf -,
Disseldorf, nach KHG unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den Lagebericht der Klinik far
das Geschaftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 geprift. Durch § 30 KHGG NRW in
Verbindung mit § 21 GemKHBVO NRW wurde der Prifungsgegenstand festgelegt. Die Priifung
erstreckt sich daher insbesondere auf die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche
Verwendung der Férdermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchflihrung und die Aufstellung
des Jahresabschlusses und Lageberichts nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften
und den Vorschriften der KHBV sowie die Verwendung der Fordermittel liegen in der Verantwor-
tung der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchge-
flhrten Prifung eine Beurteilung Uiber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiih-
rung, Uber den Lagebericht sowie Uber den Prifungsgegenstand nach § 30 KHGG NRW abzuge-
ben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprifung nach § 30 KHGG NRW i. V. m. § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftspriifer (IDW) festgestellten Grundsatze ordnungsmagi-
ger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Priifung so zu planen und durchzufthren,
dass Unrichtigkeiten und VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmagiger Buchfiihrung und durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichen-
der Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob
die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prifungsgegenstandes nach § 30 KHGG
NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO NRW ergeben, erflllt werden. Bei der Festlegung der
Prifungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit und Uber das wirtschaft-
liche und rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen Uber mogliche Fehler berlicksich-
tigt.

Im Rahmen der Prufung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems sowie die Nachweise fiir die Angaben in Buchfiihrung, Jahresabschluss und La-
gebericht Uberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Priifung umfasst die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der ge-
setzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinreichend sichere
Grundlage fiir unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prifung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchfilhrung und des Lagebe-
richts hat zu keinen Einwendungen gefiihrt.
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und vermittelt
unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchflihrung ein den tatsachlichen Verhalt-
nissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht
steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zukiinftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prifung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der For-
dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen gefuhrt.”

Die GPA NRW hat den Priifungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft BDO AG ausgewer-
tet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefuhrt. Sie kommt dabei zu folgendem Er-
gebnis:

Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprifers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung geman § 3 der Verordnung Uber die Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung bei Eigen-
betrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

Herne, den 15 . Dezember 2015

GPA NRW Siegel der
Im Auftrag Gemeindeprifungsanstalt
gez. Nordrhein-Westfalen

Helga Giesen

LVR-Klinikum Essen

AbschlieBender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprifer des LVR-KIlinikum Essen

Kliniken und Institut der Universitat Duisburg-Essen. Zur Durchflihrung der Jahresabschlusspri-
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fung zum 31. Dezember 2014 hat sie sich der Wirtschaftsprifungsgesellschaft Curacon GmbH,
Disseldorf, bedient.

Diese hat mit Datum vom 6. Mai 2015 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Bestati-
gungsvermerk erteilt.

.Bestatigungsvermerk des Abschlusspriifers

Wir haben den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den Lagebericht des LVR-Klinikums Essen -
Kliniken und Institut der Universitat Duisburg-Essen, Essen, hach KHG und der GemKHBVO NRW
flr das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014 und den entsprechend § 19
GemKHBVO NRW sowie § 25 EigVO NRW erstellten Lagebericht geprift. Durch § 30 KHGG NRW
und § 21 GemKHBVO NRW wurde der Priufungsgegenstand erweitert. Die Prifung erstreckt sich
daher insbesondere auf die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung
der Fordermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchflihrung und die Aufstellung von Jahres-
abschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vor-
schriften der KHBV sowie die Verwendung der Férdermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW liegen
in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der
Grundlage der von uns durchgefiihrten Priifung eine Beurteilung liber den Jahresabschluss un-
ter Einbeziehung der Buchfiihrung, liber den Lagebericht sowie Uber den erweiterten Prifungs-
gegenstand gemaBl § 30 KHGG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprifung nach § 317 HGB und § 30 KHG NRW unter Beachtung
der vom Institut der Wirtschaftsprufer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsma-
Biger Abschlusspriifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und durchzufihren,
dass Unrichtigkeiten und VerstdBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchflihrung und durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichen-
der Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob
die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Priifungsgegenstandes nach § 30 KHGG
NRW sowie § 21 GemKHBVO NRW ergeben, erfillt werden. Bei der Festlegung der Prifungs-
handlungen werden die Kenntnisse lUber die Geschaftstatigkeit und Uber das wirtschaftliche und
rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen lGber mogliche Fehler berilicksichtigt.

Im Rahmen der Priifung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems sowie Nachweise fir die Angaben in Buchfiihrung, Jahresabschluss und Lage-
bericht Gberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung umfasst die Beurtei-
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lung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der ge-
setzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinreichend sichere
Grundlage fiir unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prifung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchfilhrung und des Lagebe-
richts hat zu keinen Einwendungen gefiihrt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und vermittelt
unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchflihrung ein den tatsachlichen Verhalt-
nissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht
steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage der Klinik, LVR-Klinikum Essen — Kliniken und Institut der Universitat Duisburg-Essen, Es-
sen, und stellt die Chancen und Risiken der zuklinftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prifung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der For-
dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen gefuhrt.”

Die GPA NRW hat den Prifungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft Curacon GmbH aus-
gewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefiihrt. Sie kommt dabei zu folgen-
dem Ergebnis:

Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprifers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung geman § 3 der Verordnung lber die Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung bei Eigen-
betrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

Herne, den 15. Dezember 2015
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GPA NRW Siegel der
Im Auftrag Gemeindeprifungsanstalt
gez. Nordrhein-Westfalen
Helga Giesen

LVR-KIlinik Koln

AbschlieBender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprifer der LVR-KIinik KoIn. Zur
Durchfihrung der Jahresabschlussprifung zum 31. Dezember 2014 hat sie sich der Wirtschafts-
prifungsgesellschaft BDO AG, Koln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 29. Mai 2015den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Bestati-
gungsvermerk erteilt.

,Bestatigungsvermerk des Jahresabschlusspriifers

Wir haben den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - der LVR-KIlinik K&In, KéIn, nach KHG unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den La-
gebericht der Klinik fiir das Geschaftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 gepriift.
Durch § 30 KHGG NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO NRW wurde der Prufungsgegenstand
festgelegt. Die Priifung erstreckt sich daher insbesondere auf die zweckentsprechende, sparsa-
me und wirtschaftliche Verwendung der Férdermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchflh-
rung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV sowie die Verwendung der Fordermittel
nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kilinik.
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefiihrten Priifung eine Beurteilung
Uber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfilihrung, Gber den Lagebericht sowie
Uber den erweiterten Prifungsgegenstand nach § 30 KHGG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprifung nach § 30 KHGG NRW i. V. m. § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ord-
nungsmagiger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und
durchzuflihren, dass Unrichtigkeiten und VerstdBe, die sich auf die Darstellung des durch den
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmagiger Buchfiihrung und durch den
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Lagebericht vermittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt wer-
den kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prufungsgegenstandes nach
§ 30 KHGG NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO NRW ergeben, erfillt wurden. Bei der Fest-
legung der Prifungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit und tber das
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen Uber mogliche Fehler be-
ricksichtigt. Im Rahmen der Priifung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen
internen Kontrollsystems sowie Nachweise flir die Angaben in Buchflihrung, Jahresabschluss
und Lagebericht Uberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung umfasst die
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen
der gesetzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinreichend sichere
Grundlage flir unsere Beurteilung bildet.

Unsere Priifung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchfiihrung und des Lagebe-
richts hat zu keinen Einwendungen gefihrt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und vermittelt
unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchflihrung ein den tatsachlichen Verhalt-
nissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht
steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zukiinftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prifung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der For-
dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen gefuhrt.”

Die GPA NRW hat den Priifungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft BDO AG ausgewer-
tet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefuhrt. Sie kommt dabei zu folgendem Er-
gebnis:

Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprifers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung geman § 3 der Verordnung Uber die Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung bei Eigen-
betrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

Herne, den 15. Dezember 2015
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GPA NRW Siegel der
Im Auftrag Gemeindeprufungsanstalt
gez. Nordrhein-Westfalen
Helga Giesen

LVR-Klinik Langenfeld

AbschlieBender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlusspriifer der LVR-KIlinik Langenfeld.
Zur Durchfuhrung der Jahresabschlussprifung zum 31. Dezember 2014 hat sie sich der Wirt-
schaftsprifungsgesellschaft BDO AG, Kdln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 29. Mai 2015 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Besta-
tigungsvermerk erteilt.

,Bestatigungsvermerk des Wirtschaftspriifers

Wir haben den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - der LVR-KIlinik Langenfeld, Langenfeld, nach KHG unter Einbeziehung der Buchfih-
rung und den Lagebericht der Klinik fiir das Geschaftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember
2014 gepruft. Durch § 30 KHGG NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO NRW wurde der Pri-
fungsgegenstand festgelegt. Die Priifung erstreckt sich daher insbesondere auf die zweckent-
sprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fordermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG
NRW. Die Buchfiihrung und die Aufstellung des Jahresabschlusses und Lageberichts nach den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV sowie die Verwen-
dung der Fordermittel liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe
ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefihrten Prifung eine Beurteilung Uber den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchfiihrung und iber den Lagebericht sowie lber den Pri-
fungsgegenstand gemal § 30 KHGG NRW abzugeben.
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Wir haben unsere Jahresabschlussprifung nach § 30 KHGG NRW i. V. m. § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ord-
nungsmaBiger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und
durchzuflihren, dass Unrichtigkeiten und VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchflihrung und durch den
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt wer-
den kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Priifungsgegenstandes nach

§ 30 KHGG NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO NRW ergeben, erflillt wurden. Bei der Fest-
legung der Prifungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit und tber das
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen Uber mogliche Fehler be-
ricksichtigt. Im Rahmen der Priifung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen
internen Kontrollsystems sowie Nachweise flir die Angaben in Buchfiihrung, Jahresabschluss
und Lagebericht Uberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung umfasst die
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen
der gesetzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prifung eine hinreichend sichere
Grundlage fiir unsere Beurteilung bildet.

Unsere Priifung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchfiihrung und des Lagebe-
richts hat zu keinen Einwendungen gefihrt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und vermittelt
unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchflhrung ein den tatsachlichen Verhalt-
nissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht
steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zukiinftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prufung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der For-
dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen gefuhrt.”

Die GPA NRW hat den Prifungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft BDO AG ausgewer-
tet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefihrt. Sie kommt dabei zu folgendem Er-
gebnis:

Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprifers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung geman § 3 der Verordnung Uber die Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung bei Eigen-

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 20/39



betrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

Herne, den 15. Dezember 2015

GPA NRW Siegel der
Im Auftrag Gemeindeprifungsanstalt
gez. Nordrhein-Westfalen

Helga Giesen

LVR-Klinik Ménchengladbach

AbschlieBender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlusspriifer der LVR-KIlinik Ménchen-
gladbach. Zur Durchfihrung der Jahresabschlussprifung zum 31. Dezember 2014 hat sie sich
der Wirtschaftsprifungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG, Euskirchen, bedient.

Diese hat mit Datum vom 8. Juni 2015 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Bestati-
gungsvermerk erteilt.

~Wir haben den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - der LVR-KIlinik MGnchengladbach unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den Lage-
bericht fur das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprift. Durch § 30 KHGG
NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO wurde der Prifungsgegenstand festgelegt. Die Priifung
erstreckt sich daher insbesondere auf die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche
Verwendung der Férdermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchfuhrung und die Aufstellung
des Jahresabschlusses und Lageberichts nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften
und den Vorschriften der KHBV und den ergdnzenden Bestimmungen der Satzung sowie die
Verwendung der Férdermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW liegen in der Verantwortung der ge-
setzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefiihrten Pri-
fung eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfihrung und tber
den Lagebericht sowie Uber den Prifungsgegenstand gemaB § 30 KHGG NRW abzugeben.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 21/39



Wir haben unsere Jahresabschlussprifung nach § 30 KHGG NRW i.V.m. § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ord-
nungsmaBiger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und
durchzuflihren, dass Unrichtigkeiten und VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchflihrung und durch den
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt wer-
den kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Priifungsgegenstandes nach §
30 KHGG NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO ergeben, erflllt wurden. Bei der Festlegung
der Prifungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit und Uber das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen tber mdgliche Fehler be-
ricksichtigt. Im Rahmen der Priifung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen
internen Kontrollsystems sowie Nachweise flir die Angaben in Buchfiihrung, Jahresabschluss
und Lagebericht Uberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung umfasst die
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen
der gesetzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung ein hinreichend sichere
Grundlage fiir unsere Beurteilung bildet.

Unsere Priifung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchfiihrung und des Lagebe-
richts hat zu keinen Einwendungen gefihrt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und den ergan-
zenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsatze ordnungs-
maBiger Buchflihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-,
Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss,
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Einrichtung und stellt die Chancen
und Risiken der zukiinftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Priifung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der For-
dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen gefuhrt.”

Die GPA NRW hat den Prifungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem &
Partner KG ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefihrt. Sie kommt da-
bei zu folgendem Ergebnis:
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Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprifers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung geman § 3 der Verordnung Uber die Durchfiihrung der Jahresabschlusspriifung bei Eigen-
betrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

Herne, den 15. Dezember 2015

GPA NRW Siegel der
Im Auftrag Gemeindeprufungsanstalt
gez. Nordrhein-Westfalen

Helga Giesen

LVR-KIlinik Viersen

AbschlieBender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprifer der LVR-KIlinik Viersen. Zur
Durchfiihrung der Jahresabschlusspriifung zum 31. Dezember 2014 hat sie sich der Wirtschafts-
prifungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG, Euskirchen, bedient.

Diese hat mit Datum vom 8. Juni 2015 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Bestati-
gungsvermerk erteilt.

~Wir haben den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - der LVR-KIlinik Viersen unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den Lagebericht fir
das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 gepriift. Durch § 30 KHGG NRW in Ver-
bindung mit § 21 GemKHBVO wurde der Prifungsgegenstand festgelegt. Die Prifung erstreckt
sich daher insbesondere auf die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwen-
dung der Fordermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchfiihrung und die Aufstellung des
Jahresabschlusses und Lageberichts nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und
den Vorschriften der KHBV und den erganzenden Bestimmungen der Satzung sowie die Ver-
wendung der Fordermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW liegen in der Verantwortung der gesetzli-
chen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefiihrten Priifung
eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiihrung und tber den
Lagebericht sowie Uber den Prifungsgegenstand nach § 30 KHGG NRW abzugeben.
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Wir haben unsere Jahresabschlusspriifung nach § 30 KHGG NRW i. V. m. § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprufer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ord-
nungsmagiger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und
durchzufiihren, dass Unrichtigkeiten und VerstéBe, die sich auf die Darstellung des durch den
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung und durch den
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt wer-
den kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prifungsgegenstandes nach

§ 30 KHGG NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO ergeben, erflillt wurden. Bei der Festlegung
der Prifungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit und Uber das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen tGiber mogliche Fehler be-
ricksichtigt. Im Rahmen der Priifung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen
internen Kontrollsystems sowie Nachweise flr die Angaben in Buchfiihrung, Jahresabschluss
und Lagebericht Giberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Priifung umfasst die
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen
der gesetzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinreichend sichere
Grundlage fir unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prifung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchfiihrung und des Lagebe-
richt hat zu keinen Einwendungen gefuhrt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und den ergan-
zenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsatze ordnungs-
maBiger Buchflhrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-,
Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss,
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Einrichtung und stellt die Chancen
und Risiken der zuklnftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prifung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der For-
dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen gefuhrt.”

Die GPA NRW hat den Prifungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem &
Partner KG ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefihrt. Sie kommt da-
bei zu folgendem Ergebnis:
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Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprifers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung geman § 3 der Verordnung Uber die Durchfiihrung der Jahresabschlusspriifung bei Eigen-
betrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

Herne, den 15. Dezember 2015

GPA NRW Siegel der
Im Auftrag Gemeindeprufungsanstalt
gez. Nordrhein-Westfalen

Helga Giesen

LVR-KIlinik fiir Orthopadie Viersen

AbschlieBender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprifer der LVR-KIinik fir Ortho-
padie Viersen. Zur Durchfihrung der Jahresabschlussprifung zum 31. Dezember 2014 hat sie
sich der Wirtschaftsprifungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG, Euskirchen, bedient.

Diese hat mit Datum vom 8. Juni 2015 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Bestati-
gungsvermerk erteilt.

~Wir haben den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - der LVR-KIinik fuir Orthopadie Viersen unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den
Lagebericht der Klinik fur das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 gepruft.
Durch § 30 KHGG NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO wurde der Priifungsgegenstand fest-
gelegt. Die Prufung erstreckt sich daher insbesondere auf die zweckentsprechende, sparsame
und wirtschaftliche Verwendung der Férdermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchfiihrung
und die Aufstellung des Jahresabschlusses und Lageberichts nach den deutschen handelsrecht-
lichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und den erganzenden Bestimmungen der
Satzung sowie die Verwendung der Férdermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW liegen in der Ver-
antwortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns
durchgefuhrten Prifung eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der
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Buchflhrung und den Lagebericht sowie Uber den Prifungsgegenstand gemaRl § 30 KHGG ab-
zugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlusspriifung nach § 30 KHGG i.V.m. § 317 HGB unter Beachtung
der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsma-
Biger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und durchzufihren,
dass Unrichtigkeiten und VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmagiger Buchfiihrung und durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichen-
der Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob
die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prifungsgegenstandes nach § 30 KHGG
NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO ergeben, erfillt wurden. Bei der Festlegung der Pri-
fungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit und lUber das wirtschaftli-
che und rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen Gber mégliche Fehler bertcksichtigt.
Im Rahmen der Priifung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems sowie Nachweise fir die Angaben in Buchflihrung, Jahresabschluss und Lage-
bericht Gberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung umfasst die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der ge-
setzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinreichend sichere
Grundlage flir unsere Beurteilung bildet.

Unsere Priifung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchfiihrung und des Lagebe-
richts hat zu keinen Einwendungen gefihrt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und den ergan-
zenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsatze ordnungs-
maBiger Buchflihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-,
Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss,
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Klinik und stellt die Chancen und Ri-
siken der zukunftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Priifung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der For-
dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen gefihrt.”
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Die GPA NRW hat den Prifungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem &
Partner KG ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefihrt. Sie kommt da-
bei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprifers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung geman § 3 der Verordnung Uber die Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung bei Eigen-
betrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

Herne, den 15. Dezember 2015

GPA NRW Siegel der
Im Auftrag Gemeindeprifungsanstalt
gez. Nordrhein-Westfalen

Helga Giesen

LVR-Krankenhauszentralwascherei

AbschlieBender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprifer der LVR-Krankenhauszen-
tralwascherei. Zur Durchfiihrung der Jahresabschlusspriifung zum 31. Dezember 2014 hat sie
sich der Wirtschaftsprufungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG, Euskirchen, bedient.

Diese hat mit Datum vom 8. Juni 2015 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Bestati-
gungsvermerk erteilt.

~Wir haben den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - der LVR-Krankenhauszentralwascherei unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den
Lagebericht flir das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 gepriift. Die Buchfiih-
rung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und erganzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie Regelungen in
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der Satzung und die wirtschaftlichen Verhaltnisse der Einrichtung liegen in der Verantwortung
der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefiihr-
ten Prufung eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfihrung
und Uber den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprifung nach § 317 HGB entsprechend § 106 Gemeindeord-
nung (GO NRW) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten
deutschen Grundsatze ordnungsmaBiger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Pri-
fung so zu planen und durchzufiihren, dass Unrichtigkeiten und VerstdBe, die sich auf die Dar-
stellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger
Buchflihrung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermodgens-, Finanz- und Er-
tragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hin-
reichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhaltnisse der Einrichtung
Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prifungshandlungen werden die
Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit und lber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der
Einrichtung sowie die Erwartungen tber mdgliche Fehler berticksichtigt. Im Rahmen der Prifung
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie
Nachweise flir die Angaben in Buchflihrung, Jahresabschluss und Lagebericht Gberwiegend auf
der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilan-
zierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die
Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der
Auffassung, dass unsere Prifung eine hinreichend sichere Grundlage flr unsere Beurteilung bil-
det.

Unsere Prifung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchfilhrung und des Lagebe-
richts hat zu keinen Einwendungen gefihrt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den erganzenden landesrechtlichen
Vorschriften und den ergéanzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung
der Grundsatze ordnungsmagiger Buchflihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entspre-
chendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der LVR-Krankenhauszentralwascherei
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Einrichtung und stellt die Chancen und Risiken der zukliinftigen Ent-
wicklung zutreffend dar. Die wirtschaftlichen Verhaltnisse der LVR-Krankenhauszentralwasche-
rei geben nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu Beanstandungen.”

Die GPA NRW hat den Prufungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem &
Partner KG ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefihrt. Die kommt da-
bei zu folgendem Ergebnis:
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Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprifers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung geman § 3 der Verordnung uber die Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung bei Eigen-
betrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

Herne, den 15. Dezember 2015

GPA NRW Siegel der
Im Auftrag Gemeindeprifungsanstalt
gez. Nordrhein-Westfalen

Helga Giesen

LVR-HPH-Netz Niederrhein

AbschlieBender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprifer des LVR-HPH-Netz Nie-
derrhein. Zur Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung zum 31. Dezember 2014 hat sie sich der
Wirtschaftsprifungsgesellschaft Curacon GmbH, Disseldorf, bedient.

Diese hat mit Datum vom 31. Marz 2015 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Be-
statigungsvermerk erteilt.

.Bestatigungsvermerk des Abschlusspriifers

An das LVR-HPH-Netz Niederrhein, Bedburg-Hau:

Wir haben den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den Lagebericht des LVR-HPH-Netz Nieder-

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 29/39



rhein, Bedburg-Hau, fur das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 gepruft. Die
Buchflihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften und den erganzenden Bestimmungen der Betriebssatzung lie-
gen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Einrichtung. Unsere Aufgabe ist es, auf
der Grundlage der von uns durchgefiihrten Priifung eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss
unter Einbeziehung der Buchfuhrung und lber den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlusspriifung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmaBiger Abschlusspru-
fung vorgenommen. Danach ist die Priifung so zu planen und durchzufiihren, dass Unrichtigkei-
ten und VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung
der Grundsatze ordnungsmagiger Buchflihrung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes
der Vermodgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden. Bei der Festlegung der Priafungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Ge-
schaftstatigkeit und Uber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Einrichtung sowie die Er-
wartungen Uber mogliche Fehler berlcksichtigt. Im Rahmen der Prifung werden die Wirksamkeit
des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise flr die Angaben in
Buchflihrung, Jahresabschluss und Lagebericht Giberwiegend auf der Basis von Stichproben be-
urteilt. Die Prifung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der
wesentlichen Einschatzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wiirdigung der Gesamtdar-
stellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere
Prafung eine hinreichend sichere Grundlage fur unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prifung hat zu keinen Einwendungen geflhrt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht
der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den erganzenden Bestimmungen der
Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchflihrung
ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Einrichtung. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des LVR-HPH-Netz Niederrhein, Bedburg-Hau, und
stellt die Chancen und Risiken der zukinftigen Entwicklung zutreffend dar.”

Die GPA NRW hat den Prifungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft Curacon GmbH aus-
gewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefihrt. Sie kommt dabei zu folgen-
dem Ergebnis:
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Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprifers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung geman § 3 der Verordnung Uber die Durchfiihrung der Jahresabschlusspriifung bei Eigen-
betrieben und prufungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

Herne, den 15. Dezember 2015

GPA NRW Siegel der
Im Auftrag Gemeindeprufungsanstalt
gez. Nordrhein-Westfalen

Helga Giesen

LVR-HPH-Netz Ost

AbschlieBender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprifer des LVR-HPH-Netz Ost.
Zur Durchfuhrung der Jahresabschlussprifung zum 31. Dezember 2014 hat sie sich der Wirt-
schaftspriifungsgesellschaft Curacon GmbH, Diisseldorf, bedient.

Diese hat mit Datum vom 31. Marz 2015 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Be-
statigungsvermerk erteilt.

,Bestatigungsvermerk des Abschlusspriifers

An das LVR-HPH-Netz Ost, Langenfeld:

~Wir haben den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - unter Einbeziehung der Buchfuhrung und den Lagebericht des LVR-HPH-Netz Ost,

Langenfeld, fiir das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 gepriift. Die Buchfiih-
rung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
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rechtlichen Vorschriften und den erganzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Einrichtung. Unsere Aufgabe ist es, auf Grundlage
der von uns durchgefihrten Prifung eine Beurteilung Gber den Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchfiihrung und Uber den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprifung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftspriifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmaBiger Abschlusspri-
fung vorgenommen. Danach ist die Priifung so zu planen und durchzufiihren, dass Unrichtigkei-
ten und VerstdBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung
der Grundsatze ordnungsmagiger Buchflihrung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes
der Vermogens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden. Bei der Festlegung der Prifungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Ge-
schaftstatigkeit und Uber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Einrichtung sowie die Er-
wartungen Uber mogliche Fehler bericksichtigt. Im Rahmen der Priufung werden die Wirksamkeit
des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise fir die Angaben in
Buchflihrung, Jahresabschluss und Lagebericht Giberwiegend auf der Basis von Stichproben be-
urteilt. Die Prufung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der
wesentlichen Einschatzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdar-
stellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere
Priifung eine hinreichend sichere Grundlage flir unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prifung hat zu keinen Einwendungen gefuhrt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht
der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den erganzenden Bestimmungen der
Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchflihrung
ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermodgens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Einrichtung. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des LVR-HPH-Netz Ost, Langenfeld, und stellt die
Chancen und Risiken der zuklnftigen Entwicklung zutreffend dar.”

Die GPA NRW hat den Prifungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft Curacon GmbH aus-
gewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefihrt. Sie kommt dabei zu folgen-
dem Ergebnis:

Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprifers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung geman § 3 der Verordnung Uber die Durchfiihrung der Jahresabschlusspriifung bei Eigen-
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betrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

Herne, den 15. Dezember 2015

GPA NRW Siegel der
Im Auftrag Gemeindeprifungsanstalt
gez. Nordrhein-Westfalen

Helga Giesen

LVR-HPH-Netz West

AbschlieBender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlusspriifer des LVR-HPH-Netz West.
Zur Durchflhrung der Jahresabschlussprifung zum 31. Dezember 2014 hat sie sich der Wirt-
schaftsprifungsgesellschaft Curacon GmbH, Disseldorf, bedient.

Diese hat mit Datum vom 31. Marz 2015 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Be-
statigungsvermerk erteilt.

,Bestatigungsvermerk des Abschlusspriifers

An das LVR-HPH-Netz West, Viersen:

~Wir haben den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den Lagebericht des LVR-HPH-Netz West,
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Viersen, fur das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 gepruft. Die Buchflihrung
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtli-
chen Vorschriften und ergdnzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der Verant-
wortung der Betriebsleitung der gesetzlichen Vertreter der Einrichtung. Unsere Aufgabe ist es,
auf der Grundlage der von uns durchgefiihrten Prifung eine Beurteilung Gber den Jahresab-
schluss unter Einbeziehung der Buchfiihrung und Uber den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlusspriifung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmaBiger Abschlusspru-
fung vorgenommen. Danach ist die Priifung so zu planen und durchzufiihren, dass Unrichtigkei-
ten und VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung
der Grundsatze ordnungsmagiger Buchflihrung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes
der Vermodgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden. Bei der Festlegung der Priafungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Ge-
schaftstatigkeit und Uber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Einrichtung sowie die Er-
wartungen Uber mogliche Fehler berlcksichtigt. Im Rahmen der Prifung werden die Wirksamkeit
des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise flr die Angaben in
Buchflihrung, Jahresabschluss und Lagebericht Giberwiegend auf der Basis von Stichproben be-
urteilt. Die Prifung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der
wesentlichen Einschatzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wiirdigung der Gesamtdar-
stellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere
Prafung eine hinreichend sichere Grundlage fur unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prifung hat zu keinen Einwendungen geflhrt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergdnzenden Bestimmungen der Be-
triebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung ein
den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens,- Finanz- und Ertragslage
der Einrichtung. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt
ein zutreffendes Bild von der Lage des LVR-HPH-Netz West, Viersen, und stellt die Chancen und
Risiken der zukunftigen Entwicklung zutreffend dar.”

Die GPA NRW hat den Prifungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft Curacon GmbH aus-
gewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefihrt. Sie kommt dabei zu folgen-
dem Ergebnis:
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Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprifers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung geman § 3 der Verordnung Uber die Durchfiihrung der Jahresabschlusspriifung bei Eigen-
betrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

Herne, den 15. Dezember 2015

GPA NRW Siegel der
Im Auftrag Gemeindeprufungsanstalt
gez. Nordrhein-Westfalen

Helga Giesen

LVR-InfoKom

AbschlieBender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprifer des Betriebes LVR Info-
Kom. Zur Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung zum 31. Dezember 2014 hat sie sich der
Wirtschaftsprifungsgesellschaft Rodl & Partner, Koln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 15. Juli 2015 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Bestati-
gungsvermerk erteilt.

.Bestatigungsvermerk des Abschlusspriifers

~Wir haben den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - unter Einbeziehung der Buchflihrung und den Lagebericht der LVR-InfoKom, KélIn, fur
das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014 gepriift. Die Buchfihrung und die
Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und den ergéanzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der Be-
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triebsleitung des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchge-
flhrten Prifung eine Beurteilung liber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchflihrung
und Uber den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlusspriifung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprufer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmaBiger Abschlussprii-
fung vorgenommen. Danach ist die Priifung so zu planen und durchzufiihren, dass Unrichtigkei-
ten und VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung
der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfiihrung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes
der Vermodgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden. Bei der Festlegung der Prifungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Ge-
schaftstatigkeit und lUber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die
Erwartungen Uber mogliche Fehler bericksichtigt. Im Rahmen der Priifung werden die Wirksam-
keit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise fur die Anga-
ben in Buchflihrung und Jahresabschluss tberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.
Die Prifung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesent-
lichen Einschatzungen der Betriebsleitung sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinrei-
chend sichere Grundlage fur die Beurteilung bildet.

Unsere Priifung hat zu keinen Einwendungen geflihrt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den erganzenden Bestimmungen der Sat-
zung und vermittelt unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchflhrung ein den tat-
sachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermodgens-, Finanz- und Ertragslage des Ei-
genbetriebs. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt
ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der zu-
kiinftigen Entwicklung zutreffend dar."”

Die GPA NRW hat den Priifungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft Rodl & Partner aus-
gewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefihrt. Sie kommt dabei zu folgen-
dem Ergebnis:

Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprufers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung gemaB § 3 der Verordnung lber die Durchfiihrung der Jahresabschlusspriifung bei Eigen-
betrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.
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Herne, den 21. Dezember 2015

GPA NRW Siegel der
Im Auftrag Gemeindeprifungsanstalt
gez. Nordrhein-Westfalen

Helga Giesen

LVR-Jugendhilfe Rheinland

AbschlieBender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprifer der LVR-Jugendhilfe
Rheinland. Zur Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung zum 31. Dezember 2014 hat sie sich
der Wirtschaftspriifungsgesellschaft Solidaris Revisions GmbH, Koln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 5. Mai 2015 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Bestati-
gungsvermerk erteilt.

,Bestatigungsvermerk des Abschlusspriifers

Wir haben den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den Lagebericht der LVR-Jugendhilfe Rhein-
land, Solingen, fir das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014 geprft. Die
Buchfihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften und den erganzenden Bestimmungen in der Eigenbetriebsver-
ordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertre-
ter der LVR-Jugendhilfe Rheinland. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durch-
geflhrten Priifung eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiih-
rung und Uber den Lagebericht abzugeben.
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Wir haben unsere Jahresabschlusspriifung nach § 317 HGB, § 106 der Gemeindeordnung fir das
Land Nordrhein-Westfalen und der Verordnung Uber die Durchfihrung der Jahresabschlusspri-
fung bei Eigenbetrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmaBiger Abschluss-
prifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und durchzufihren, dass Unrichtig-
keiten und VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beach-
tung der Grundsatze ordnungsmagiger Buchfiihrung und durch den Lagebericht vermittelten Bil-
des der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicher-
heit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prifungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit
und Uber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der LVR-Jugendhilfe Rheinland sowie die Er-
wartungen Uber mogliche Fehler bericksichtigt. Im Rahmen der Prifung werden die Wirksamkeit
des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie die Nachweise fiir die Anga-
ben in Buchfihrung, Jahresabschluss und Lagebericht Uberwiegend auf der Basis von Stichpro-
ben beurteilt. Die Prifung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze
und der wesentlichen Einschatzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Ge-
samtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass
unsere Prifung eine hinreichend sichere Grundlage fir unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prifung hat zu keinen Einwendungen gefuhrt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den erganzenden Bestimmungen in der Ei-
genbetriebsverordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen und vermittelt unter Beachtung der
Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes
Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der LVR-Jugendhilfe Rheinland. Der Lagebericht
steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage der LVR-Jugendhilfe Rheinland und stellt die Chancen und Risiken der zukinftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.”

Die GPA NRW hat den Prifungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft Solidaris Revisions
GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefiihrt. Sie kommt dabei zu
folgendem Ergebnis:
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Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprifers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung geman § 3 der Verordnung Uber die Durchfiihrung der Jahresabschlusspriifung bei Eigen-
betrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

Herne, den 15. Dezember 2015

GPA NRW Siegel der
Im Auftrag Gemeindeprufungsanstalt
gez. Nordrhein-Westfalen

Helga Giesen

Die Jahresabschllisse sowie die Lageberichte kdnnen bis zur Feststellung der Jahresabschlisse
2015 wahrend der Dienststunden, von 9.00 bis 15.00 Uhr, beim Landschaftsverband Rheinland,
Dezernat 8, Dienstgebaude Cologne Office Center, (Siegburger Str. 203, 50679 Kdoln), Zimmer
209 eingesehen werden.

KoIn, den 22. Januar 2016

Die Direktorin
des Landschaftsverbandes Rheinland

Lubek

MBI. NRW. 2016 S. 114.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 39/39


https://recht.nrw.de/mblnrw/2016-s114

	LRMB - Landesrecht Ministerialblatt
	 Jahresabschlüsse 2014 der LVR-Kliniken, der LVR-Krankenhauszentralwäscherei, der LVR-HPH-Netze, der LVR-Jugendhilfe Rheinland sowie LVR-InfoKom Bekanntmachung des Landschaftsverbandes Rheinland vom 22. Januar 2016 

